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Ausbildung und Klostereintritt

E VA  S C H L O T H E U B E R

Die Aufnahme in das Kloster 

Tilburg Remstede war neun Jahre jung, als sie am 10. Januar 

1482 feierlich im Benediktinerinnenkloster Lüne aufgenom-

men wurde. Tilburg war bei ihrer Aufnahme eines der bereits 

älteren Mädchen. Katharina Semmelbecker war gerade vier 

Jahre alt geworden, als sie am 1. Mai 1487, am Tag der 

Apos tel Philippus und Jakobus, ins Kloster Lüne kam.1 Katha-

rina traf hier auf ihre leibliche Schwester Elisabeth, die bereits 

seit einem Jahr in Lüne lebte. Das Alter der Mädchen und 

den Tag ihrer Aufnahme notierten die Amtsfrauen in Lüne 

sorgfältig zunächst im Amtsbuch der Sakrista,2 um die Anga-

ben später in die sogenannte Lüner Chronik3 zu übertragen, 

ebenso wie alle weiteren Maßnahmen und Riten, die mit 

dem Klostereintritt der einzelnen Mädchen verbunden wa-

ren. Die einzelnen Eintrittsschritte nahmen nicht selten bis zu 

zehn Jahre in Anspruch und waren sowohl für die Mädchen 

und die Gemeinschaft als auch für die Familien sehr bedeut-

sam. Am Anfang stand die feierliche Aufnahme, es folgte die 

»Einkleidung« und frühestens ein Jahr danach die Profess. 

Vor der Profess lag in der Regel noch die Entlassung aus der 

Klosterschule. Den Abschluss und in gewisser Hinsicht den 

Höhepunkt der Aufnahmeriten bildete schließlich die als 

Nonnenkrönung gefeierte sogenannte »Jungfrauenweihe«.

Das religiöse Leben als Alternative zur Ehe war für die 

Frauen und die Familien hoch attraktiv. Die Nonnen genossen 

großes Ansehen in der spätmittelalterlichen Gesellschaft, die 

Aufnahme in einen Konvent eröffnete ihnen den Erwerb 

 gelehrter Bildung und eine Karriere in verantwortungsvolle 

Leitungsämter wie beispielsweise das der Kellermeisterin, der 

Sakrista oder der Äbtissin, die nicht selten Gemeinschaften 

von 60 bis 80 Nonnen, zahlreichen Laienschwestern und 

 einem umfangreichen Gesinde vorstand. Nicht zuletzt verant-

worteten die Frauen die Verwaltung ausgedehnter Lände-

reien und bedeutender Einkünfte. Den Kölner Testamenten 

zufolge wurden bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, also bis 

zum demografischen Einbruch mit der Pest, die Hälfte der 

Kinder für ein geistliches Leben bestimmt.4 Noch um die 

Wende zum 16. Jahrhundert traten aus der angesehenen 

Nürnberger Patrizierfamilie Pirckheimer sechs von sieben 

Schwestern des Humanisten Willibald Pirckheimer und drei 

seiner insgesamt fünf Töchter ins Kloster ein. Nur Willibalds 

Schwester Juliane ging eine Ehe ein.5 Die Frauengemein-

schaften konnten sich im Spätmittelalter ihre zukünftigen 

Konventsmitglieder durchaus aussuchen. Die Reformstatuten 

für das Benediktinerinnenkloster Lüne vom Ende des 15. Jahr-

hunderts (Kat.-Nr. 49) sahen vor, dass, wenn die Eltern um 

Aufnahme eines Kindes in einen Konvent baten, ihrer wie-

derholten Bitte nachgegeben werden sollte, sofern man den 

Stand und den Leumund des Mädchens und der Familie 

sorgfältig geprüft hatte. Wenn Propst und Konvent der Auf-

nahme eines Mädchens zustimmten, sollte mindestens ein 

halbes Jahr bis zur feierlichen Einführung (introductio) verge-

hen. Bei der ersten Präsentation sollte der Propst das Kind 

selbst befragen, ob es aus freiem Willen ins Kloster eintreten 

und dort bleiben wolle. Es erhielt dann eine schwarze Tunika, 

einen langen Schleier und als weitere Kopfbedeckung vor 

 allem eine sogenannte Nonnenkrone, die aus zwei Finger 

breiten, weißen, über dem Scheitel gekreuzten Stoffstreifen 

bestand. Die neue Kleidung verwies symbolisch auf die Be-

stimmung des Mädchens für ein reli giöses Leben, denn noch 

war es nicht in den geistlichen Stand übergetreten. 

Da die Mitgift für eine standesgemäße Hochzeit sehr 

kostspielig war, versuchten die Eltern im Sinne einer erfolg-

reichen Familienpolitik, die Heiratserlaubnis der Mädchen zu 

1  Wienhausen, Holzschnitt mit Hl. Bernward von Hildesheim  

und Zisterzienserin, 15. Jh. (Inv.-Nr. WIE Kc 016)



begrenzen, zumal die verheirateten Töchter den Familienbe-

sitz im Erbfall in fremde Hände brachten.6 Die entsprechen-

den Regelungen für die nächste Generation trafen adlige 

und patrizische Kreise in der Regel am Ende der pueritia, 

wenn die Kinder sechs oder sieben Jahre alt waren – ehe sie 

nämlich zur Ausbildung in benachbarte Städte an Verwandte 

oder Freunde, an andere Höfe, in Klöster oder Stifte überge-

ben wurden. Auf die Bedürfnisse der laikalen Gesellschaft 

nahmen selbst die überzeugten Klosterreformer des 15. Jahr-

hunderts Rücksicht, wenn die Reformstatuten des Benedikti-

nerinnenklosters Lüne das Mindestalter für die Aufnahme 

ins Kloster auf das fünfte und als Höchstalter das vollendete 

zwölfte Lebensjahr festlegten (Kat.-Nr. 49). Die Lüner Bene-

diktinerinnen befolgten im Allgemeinen regeltreu ihre Statu-

ten. In einigen Fällen jedoch, in denen zudem, wie in diesem 

Fall, ein verwandtschaftliches Verhältnis zum Propst Johan-

nes Lorber (amt. 1506–1529) vermutet werden kann, nah-

men sie auch jüngere Mädchen auf. So kam am 25. Juli 

1518 »Schwester  Cecilia Lorber im vierten Lebensjahr in 

 dieses Kloster, am Tag der heiligen Jungfrau Gertrud. Wir 

holten sie in einem Wägelchen und sie blieb hier bei uns.«7

Kirchenrechtliche Bedingungen für einen 

 Klostereintritt im minderjährigen Alter:  

Oblation und »stillschweigende Profess«

Ein gültiges Professgelübde konnten die Mädchen erst mit 

dem Erreichen der Volljährigkeit (bei den Mädchen mit der 

Vollendung des zwölften Lebensjahres) ablegen. Erst danach 

war eine rechtsgültige Profess möglich, dann freilich konn-

ten sie auch eine Ehe gegen den Willen der Eltern eingehen. 

Für einen Klostereintritt im minderjährigen Alter sah das Kir-

chenrecht prinzipiell zwei Möglichkeiten vor: die Oblation 

und die »stillschweigende Profess« (professio tacita). Bei der 

Oblation leisteten die Eltern rechtlich bindend das Gelübde 

für ihre minderjährigen Kinder, indem sie es an den Altar der 

betreffenden geistlichen Gemeinschaft schenkten – bzw. 

»opferten«. Das Oblationsgelübde der Eltern war mit einer 

geistlichen Weihe des Kindes verbunden und bedurfte im 

Prinzip keiner weiteren Bestätigung durch die Heranwach-

senden. Die zweite kirchenrechtlich vorgesehene Möglich-

keit war die »stillschweigende Profess«,8 die in der Regel als 

Weihe des Habits vollzogen wurde und in den Quellen des-

halb »Einkleidung« genannt wird. Die Weihe des Habits ent-

sprach dem Übertritt in den geistlichen Stand – allerdings 

mit dem Vorbehalt, dass die »stillschweigende Profess« 

 später im Alter der Volljährigkeit bestätigt werden musste. 

Formulierungen wie »Gott geweihte Jungfrauen« (virgines 

deo sacratae) sind deshalb Rechtstermini, die den vollzoge-

nen Übertritt in den geistlichen Stand der Betreffenden be-

zeichnen. Während die Oblation im Zisterzienserinnenkloster 

Wienhausen durchaus üblich war, wählten die Benediktine-

rinnen in Lüne nach der Klosterreform des 15. Jahrhunderts 

den Weg der Einkleidung für den Übertritt in den geistlichen 

Stand. Zur Vorbereitung der Einkleidungsfeierlichkeiten hielt 

der Propst im Kapitel eine Ansprache an die Mädchen über 

die Strenge der Regel, die »immerwährende Klausur«, den 

Verzicht auf Privateigentum, die Verachtung alles Weltlichen, 

die vollständige Trennung – das »Vergessen«– der Eltern und 

die Aufgabe des eigenen Willens.9 Die Einkleidungsfeier war 

in eine Messfeier eingebunden, zu der die Eltern und Ver-

wandten der Mädchen den Nonnenchor betreten durften. 

Während die Familie und die Mädchen in der Mitte des Non-

nenchors saßen, verfolgte der Konvent vom Chorgestühl aus 

die Zeremonie. Die Nonnenkronen, die die Mädchen seit 

 ihrer Aufnahme getragen hatten, wurden ihnen jetzt abge-

nommen und vor der Figur des Klosterpatrons Bartholomäus 

niedergelegt, wo sie bis zur Nonnenkrönung verwahrt wur-

den. Mechthild von Eltzen, die 1506 im Alter von sechs Jah-

ren nach Lüne gekommen war, feierte bereits zwei Jahre 

später ihre Einkleidung. Die Lüner Priorin Mechthild Wilde 

führte das Mädchen vor die Stufen des Altars, wo der Propst 

sie in Empfang nahm. Er nahm ihr die Nonnenkrone (vitta) 

und das Obergewand (toga) ab, während er das »Exuat te 

Dominus« sprach und den Novizinnenhabit weihte. Mit dem 

»Induit te Dominus« legte ihr der Propst Obergewand und 

Kordel wieder um. Schließlich ergriff er ein Tuch, bedeckte 

damit ihren Kopf und schnitt der Novizin die Haare ab. 

 Anschließend feierten alle zusammen ein Festmahl und die 

Mädchen erhielten kleinere oder größere Geschenke. Die 

Mutter der Adelheid Stüver schenkte ihrer Tochter eine sil-

berne Statue der Heiligen Aldegunde, an deren Festtag sie 

geboren war, eine andere Mutter gab die silberne Figur der 

Heiligen Klara, silberne Löffel, eine Weinkanne oder Geld.10 

Die feierliche Einkleidung im Rahmen einer Messe markierte 

in Lüne als »geistliche Hochzeit« den Übertritt in den geist-

lichen Stand und damit den endgültigen Abschied von den 

Eltern und insgesamt vom weltlichen Leben.

Entlassung aus der Klosterschule und Profess 

Der Unterricht der Klosterschule war ganz auf die liturgi-

schen Aufgaben und die Anforderungen des Lebens in 

strenger Klausur ausgerichtet. Mit fünf bis sieben Jahren 
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war die Schulzeit recht lang und anspruchsvoll. Magdalena 

Schneverding kam 1515 siebenjährig nach Lüne, wurde ein 

Jahr später in die Klosterschule aufgenommen, 1520 mit 

zwölf Jahren eingekleidet und 1523 aus der Schule entlas-

sen.11 Zu diesem Zeitpunkt lebte sie bereits seit acht Jahren 

in Lüne. Am Ende der Schulzeit prüfte die Äbtissin die Kennt-

nisse der Schülerinnen, und zwar offenbar anhand latei ni-

scher Aufsätze, wie sie sich im Ebstorfer Schülerinnennotiz-

buch erhalten haben (Kat.-Nr. 144).12 Die feierliche Entlas-

sung aus der Klosterschule fand dann im Kapitel in Anwe-

senheit des Konvents und des Propstes statt. Der Propst ent-

ließ die Mädchen offiziell »vom schulischen Joch« (»a iugo 

scolasticali«). Insgesamt war die Ausbildung der Mädchen in 

der Klosterschule für den Konvent von allergrößter Wichtig-

keit. Hier wurden die Weichen für die Einstellung und die 

 Fähigkeiten der nächsten Generation gestellt. Nach der 

Schulentlassung konnten die Mädchen den Konvent und 

den Propst um die Ablegung der Profess bitten, die einem 

nahezu identischen Ritus wie die Einkleidung folgte. Als ei-

gene Elemente blieben die Ablegung des Professgelübdes, 

die professio expressa, und die Übergabe des geweihten 

Schleiers. Vor allem leisteten die Mädchen jetzt das Gehor-

samsversprechen gegenüber dem zuständigen Vaterabt als 

Vertreter des Ordens. Für die Mädchen bedeutete die Profess 

aber vor allem, dass sie nun Sitz und Stimme im Kapitel hat-

ten und eine eigene Zelle im Dormitorium beziehen konnten. 

Die Nonnenkrönung

Die Nonnenkrönung bildete als sogenannte »Jungfrauen-

weihe« (consecratio virginis) den Höhepunkt und Abschluss 

der Aufnahmefeierlichkeiten der Nonnen. Nonnenkronen 

waren in den spätmittelalterlichen norddeutschen Frauen-

klöstern weit verbreitet, in Süddeutschland lassen sie sich 

dagegen nur vereinzelt nachweisen. Der Ritus der Nonnen-

krönung rührte offensichtlich in seinen wesentlichen Be-

standteilen aus dem spätantiken weltlichen Heiratszeremo-

niell her.13 Traditionell kam nur dem Bischof das Recht der 

Nonnenkrönung zu, als offizielle Anerkennung der Jungfräu-

lichkeit durch die Kirche. Durch die geweihte Nonnenkrone 

wurde die himmlische Krönung vorweggenommen, die den 

Jungfrauen nach der Auferstehung Christi als Lohn für ihre 

Jungfräulichkeit zustand, die als unblutiges Martyrium ver-

standen wurde. Die Nonnenkronen bestanden aus weißen, 

kreuzförmig über den Kopf gelegten Streifen, an deren 

Stirnseiten bzw. häufiger auch an allen vier Seiten und oben 

auf den Scheitelpunkt Kreuze aus roter Seide aufgenäht 

wurden (Abb. 1, 2). In Lüne trugen die Mädchen die unge-

weihten Nonnenkronen zunächst ohne die roten Seiden-

kreuze, die ihnen die Äbtissin erst später zu besonderen 

 Anlässen als Geschenk überreichte. Bei der Nonnenkrönung 

weihte der Bischof die weißen Stoffbänder, die bei der Ein-

kleidung beim Klosterpatron Bartholomäus hinterlegt wor-

den waren, und legte sie den Mädchen in einem feierlichen 

Zeremoniell auf. Die liturgische Ausgestaltung der Feier ori-

entierte sich an dem Gleichnis von den törichten und klugen 

Jungfrauen (Matthäus 25,1–10). Mit brennenden Kerzen in 

den Händen und unbedecktem Kopf kamen die Kandidatin-

nen dem Bischof durch den Nonnenchor entgegen. Wie un-

trennbar Schleier und Nonnenkrone mit dem Selbstverständ-

nis der Nonnen verbunden waren, zeigt eine Episode, von 

der Johannes Busch bei der Reform des Zisterzienserinnen-

klosters Mariensee berichtet. Eine junge Nonne habe dem 

Bischof Schleier und Krone wütend mit den Worten vor die 

Füße geworfen: »Bis jetzt habt ihr mir immer gesagt, daß ich 

mich nicht zu reformieren brauchte, nun wollt ihr mich zur 

Reform zwingen. Da habt ihr euren Schleier und eure Krone, 

Nonne will ich länger nicht sein.«14

1 Stenzig (im Druck). – Klosterarchiv Lüne, Hs. 13, fol. 3 r.  2 Klosterarchiv 

Lüne, Hs. 23. – Vgl. Schlotheuber 2004 a.  3 Klosterarchiv Lüne, Hs. 13.  
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S. 327 f.  7 Klosterarchiv Lüne, Hs. 13, fol. 78 r. – Vgl. Stenzig (im Druck).  

8 Meier 1993, S. 237 f. – Jombart 1965.  9 Klosterarchiv Lüne, Hs. 14, fol. 14 r.  

10 Klosterarchiv Lüne, Hs. 23, fol. 62 r – 62 v.  11 Kloster archiv Lüne, Hs. 13 

fol. 69 r, 85 v, 95 v.  12 Schlotheuber 2004 b, S. 169–221.  13 Metz 1954, 

S. 117. – Amstutz 2004. – Bynum 2015.  14 Busch 1886, S. 563.
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1478, Sig. Ms. J 29 (Kat.-Nr. 108), fol. 52 r


